
112 Bundesrepublik Deutschland Deutsche Demokratische Republik

Zweiter Abschnitt
Landesverrat und Gefährdung

der äußeren Sicherheit Landesverrat

§93

(1) Staatsgeheimnisse sind Tatsachen, Gegenstände 
oder Erkenntnisse, die nur einem begrenzten Perso
nenkreis zugänglich sind und vor einer fremden 
Macht geheimgehalten werden müssen, um die Gefahr 
eines schweren Nachteils für die äußere Sicherheit der 
Bundesrepublik Deutschland abzuwenden.

(2) Tatsachen, die gegen die freiheitliche demokra
tische Grundordnung oder unter Geheimhaltung ge
genüber den Vertragspartnern der Bundesrepublik 
Deutschland gegen zwischenstaatlich vereinbarte Rü
stungsbeschränkungen verstoßen, sind keine Staatsge
heimnisse.

§94

(1) Wer ein Staatsgeheimnis
1. einer fremden Macht oder einem ihrer Mittels

männer mitteilt oder
2. sonst an einen Unbefugten gelangen läßt oder 

öffentlich bekanntmacht, um die Bundesrepublik 
Deutschland zu benachteiligen oder eine fremde Macht 
zu begünstigen,
und dadurch die Gefahr eines schweren Nachteils für 
die äußere Sicherheit der Bundesrepublik Deutsch
land herbeiführt,

wird wegen Landesverrats mit Freiheitsstrafe nicht 
unter einem Jahr bestraft.

(2) In besonders schweren Fällen ist die Strafe le
benslange Freiheitsstrafe oder Freiheitsstrafe nicht un
ter fünf Jahren. Ein besonders schwerer Fall liegt in 
der Regel vor, wenn der Täter

1. eine verantwortliche Stellung mißbraucht, die ihn 
zur Wahrung von Staatsgeheimnissen besonders ver
pflichtet, oder

2. durch die Tat die Gefahr eines besonders schwe
ren Nachteils für die äußere Sicherheit der Bundes
republik Deutschland herbeiführt.

§97

Spionage
(1) Der sozialistische Staat schützt und sichert seine 

staatlichen, wirtschaftlichen und militärischen Geheim
nisse allseitig gegenüber jedermann.

(2) Wer es unternimmt, Tatsachen, Gegenstände, 
Forschungsergebnisse oder sonstige Nachrichten, die 
im politischen oder wirtschaftlichen Interesse oder 
zum Schutze der Deutschen Demokratischen Republik 
geheimzuhalten sind,

für einen imperialistischen Geheimdienst oder für 
andere Organisationen, Einrichtungen, Gruppen oder 
Personen, deren Tätigkeit gegen die Deutsche Demo
kratische Republik oder andere friedliebende Völker 
gerichtet ist, oder deren Vertreter oder Flelfer zu 
sammeln, an sie auszuliefern oder zu verraten,

wird mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren 
bestraft.

(3) . . . (bei § 98 StGB West)

(4) In besonders schweren Fällen kann auf lebens
längliche Freiheitsstrafe oder Todesstrafe erkannt 
werden.

vgl. § 110 (bei § 81 StGB West)


